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RIMU/Vorentwurf vom 04.04.2024

Dekret über einen zusätzlichen Verpflichtungskredit für die 
Studien zur Verbindungsstrasse Marly–Matran

vom ... (Fassung in Kraft getreten am ...)

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Artikel 45 und 46 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 
16. Mai 2004 (KV);

gestützt auf das Mobilitätsgesetz vom 5. November 2021 (MobG);

gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt des 
Staates (FHG);

nach Einsicht in die Botschaft 2021-DIME-261 des Staatsrats vom 16. April 
2024;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art.  1
1 Für  die  Finanzierung  der  Studien  zur  Strassenverbindung  Marly–Matran 
wird  bei  der  Finanzverwaltung  ein  zusätzlicher  Verpflichtungskredit  von 
3'450'000 Franken  zum  Kredit  des  Grossen  Rats  vom  16. März  2006 
(ASF 2006_022) eröffnet.

Art.  2
1 Die Zahlungskredite für die Studien werden unter der Kostenstelle PCAM 
in  den  Investitionsvoranschlag  für  das  Kantonsstrassennetz  aufgenommen 
und gemäss dem Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt 
des Staates (FHG) verwendet.
2 Die verfügbaren Mittel des Staates bleiben vorbehalten.
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Art.  3
1 Der Verpflichtungskredit wird erhöht oder herabgesetzt entsprechend:

a) der Entwicklung des vom Bundesamt für Statistik publizierten schwei-
zerischen Baupreisindex (Index Baugewerbe Total) für den Espace Mit-
telland, die zwischen der Ausarbeitung des Kostenvoranschlags und der 
Einreichung der Offerte stattfindet;

b) den offiziellen Preiserhöhungen oder -senkungen, die zwischen der Ein-
reichung der Offerte und der Ausführung der Arbeiten eintreten.

Art.  4
1 Die Ausgaben für die Studien werden in der Staatsbilanz aktiviert und nach 
Artikel 27 FHG abgeschrieben.
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Änderungstabelle – Nach Beschlussdatum

Beschluss Berührtes Element Änderungstyp Inkrafttreten Quelle (ASF seit 2002)
... Erlass Grunderlass ...      

Änderungstabelle – Nach Artikel

Berührtes Element Änderungstyp Beschluss Inkrafttreten Quelle (ASF seit 2002)
Erlass Grunderlass ... ...      
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